
Flussdiagramm zur Ermittlung der Abschlüsse in Klasse 10
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Mit der Versetzung nach Klasse 10 wird der Abschluss Berufsbildungsreife (BBR) erreicht.
Für alle drei Abschlüsse der 10. Klasse gilt: Als Abschlussnote darf nicht Note 6 erteilt, in einem der
Fächern Deutsch oder Mathematik müssen mindestens 5 Punkte erreicht worden sein.
Die Angabe

∑
x/y(z) steht für die Punktsummen in den Fächergruppen I+II und Fächergruppe II

sowie in Klammern den vorzunehmenden Punktabzug von beiden Werten, wenn Religion belegt wurde.
Die mit * gekennzeichneten Bedingungen sind erforderliche Leistungen. Eine erforderliche Leistung
darf zwei Mal nicht erreicht worden sein (sog. Leistungsausfall). Doppelte Leistungsausfälle zählen
nur einfach (insb. keine 11 Punkte und weniger als 9 Punkte in einem EK für FORQ).


